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1. Instanz

Aktenzeichen S 4 U 245/99
Datum 27.09.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 U 327/01
Datum 19.02.2002

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Regensburg vom
27.09.2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die GewÃ¤hrung von Rente auf unbestimmte Zeit
wegen der Folgen des Arbeitsunfalls des KlÃ¤gers vom 29.07.1996 streitig.

Der am 1949 geborene KlÃ¤ger war von 1967 bis 1996 als GÃ¤rtnergehilfe und
GÃ¤rtnermeister, zuletzt bei der Firma A. GmbH, beschÃ¤ftigt. Am 29.07.1996 hat
er einen Unfall erlitten, als er gegen 22.00 Uhr das Vordach der Lagerhalle des
Unternehmens bestieg, um eine Dachrinne zu reparieren. Beim Herabsteigen
rutschte er auf der nassen Leiter aus und stÃ¼rzte auf den Betonboden. Dabei hat
er sich nach dem Durchgangsarztbericht des Dr.H. vom 27.08.1996 eine Calcaneus-
Fraktur (Fersenbeinfraktur) links zugezogen.

Die Beklagte hat nach Beiziehung der einschlÃ¤gigen medizinischen Unterlagen,
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Einholung eines Gutachtens des Dr.H. vom 26.01.1998 sowie einer
beratungsÃ¤rztlichen Stellungnahme des Dr.S. vom 04.03.1998 nachfolgend dem
KlÃ¤ger wegen der Folgen des Unfalls ("Unter Verformung verheilter
Fersenbeinbruch links mit Narbenbildung nach operativer Versorgung und
temporÃ¤rer EntzÃ¼ndung, BewegungsstÃ¶rungen in beiden
Sprunggelenkskammern links mit Schwellneigung des linken RÃ¼ckfuÃ�es")
vorlÃ¤ufige Rente nach einer MdE um 20 v.H. ab 27.01.1998 bis auf weiteres
gewÃ¤hrt.

Aufgrund des Bescheides der LVA Niederbayern-Oberpfalz vom 24.03.1998 bezieht
der KlÃ¤ger seit dem 27.01.1998 Versichertenrente wegen BerufsunfÃ¤higkeit. Seit
dem 15.02.1999 ist er bei der Firma A. GmbH als BÃ¼rohelfer tÃ¤tig.

Zur Feststellung der Rente auf unbestimmte Zeit lieÃ� die Beklagte den KlÃ¤ger
durch Dr.H. untersuchen und begutachten. Dieser gelangte in seinem Gutachten
vom 02.03.1999 zu der Auffassung, dass die Unfallfolgen nur noch mit einer MdE
um 10 v.H. zu bewerten seien. Dieser Auffassung stimmte der beratende Arzt der
Beklagten Dr.S. am 25.03.1999 zu, die geringen BewegungsstÃ¶rungen am oberen
Sprunggelenk kÃ¶nnten die MdE von 10 v.H. nicht Ã¼berschreiten.

Nach AnhÃ¶rung des KlÃ¤gers â�� Schreiben vom 29.03.1999 â�� Ã¼ber die
beabsichtigte Rentenentziehung zum 01.05.1999 hat sie nachfolgend mit Bescheid
vom 16.04.1999 die Rente mit Wirkung vom 01.05.1999 entzogen und
ausgefÃ¼hrt, dass ein Anspruch auf Rente fÃ¼r unbestimmte Zeit an Stelle dieser
vorlÃ¤ufigen EntschÃ¤digung nicht bestehe, weil die noch bestehenden Unfallfolgen
â�� verheilter Fersenbeinbruch links mit nur noch restlichen FunktionsstÃ¶rungen in
der oberen Sprunggelenkskammer â�� die ErwerbsfÃ¤higkeit nicht mehr in
rentenberechtigendem Grad, sondern nur noch um 10 v.H. minderten.

Der hiergegen eingelegte Widerspruch blieb ohne Erfolg (Widerspruchsbescheid
vom 13.07.1999).

Hiergegen hat der KlÃ¤ger nachfolgend beim Sozialgericht Regensburg Klage
erhoben: Das Gutachten des Dr.H. weise er als reines Parteigutachten zurÃ¼ck und
beantrage ein neutrales Gutachten.

Das Sozialgericht hat zur AufklÃ¤rung des Sachverhalts ein Gutachten von
Prof.Dr.N. , Chefarzt am Krankenhaus der Barmherzigen BrÃ¼der, R. , vom
08.05.2000 eingeholt. Er vertrat darin die Auffassung, dass die unfallbedingten
GesundheitsstÃ¶rungen im Bereich des linken FuÃ�es auch ab dem 01.05. 1999
eine MdE um 20 v.H. bedingten. Als Folgezustand beschrieb er eine EinschrÃ¤nkung
der Beweglichkeit im oberen und unteren Sprunggelenk. Die GehfÃ¤higkeit auf
unebenem Grund sei durch Schmerzen beeintrÃ¤chtigt. RÃ¶ntgenologisch finde sich
ein in mÃ¤Ã�iggradiger Fehlstellung verheilter Fersenbeinbruch mit ausgeprÃ¤gter
Arthrose im unteren Sprunggelenk im Bereich der Weichteile an der linken
FuÃ�auÃ�enseite. PostinfektiÃ¶se Narbenbildung mit Hyperpigmentierung und
Verplumpung der Weichteile im Bereich des RÃ¼ckfuÃ�es. Im Gegensatz zum
zweiten Rentengutachten des Dr.H. habe er weiter eine deutliche
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BewegungseinschrÃ¤nkung im unteren Sprunggelenk links von 1/3 im Vergleich zur
normalen Beweglichkeit des rechten unteren Sprunggelenks gefunden. Die
Beweglichkeit im oberen Sprunggelenk (OSP) habe sich linksseitig ebenfalls
eingeschrÃ¤nkt gefunden, insbesondere das Heben des FuÃ�es im Vergleich zu
rechts.

Der MdE-Bewertung durch Prof.Dr.N. trat die Beklagte mit Stellungnahme vom
26.06.2000 unter Berufung auf die Stellungnahme ihres BeratungsÃ¤rztlichen
Dienstes, entgegen: Unstreitig sei, dass BewegungsstÃ¶rungen im Bereich der
linksseitigen Sprunggelenke vorliegen, nicht jedoch in dem Umfang, wie sie
Prof.Dr.N. bezeichnet habe (erhebliche BewegungseinschrÃ¤nkung). Die Erfassung
und Dokumentation von BewegungsstÃ¶rungen sei sehr schwierig, so dass mit
einer erheblichen Messfehlerbreite gerechnet werden mÃ¼sse. Die Beklagte
verweist ferner darauf, dass es zwar gesicherten Ã¤rztlichen Erfahrungen
entspreche, dass nach einer Fersenbeinfraktur im unteren Sprunggelenk
BewegungseinschrÃ¤nkungen zurÃ¼ckbleiben, diese jedoch letztendlich fÃ¼r die
Belastbarkeit des FuÃ�es und den Abrollvorgang so gut wie bedeutungslos seien,
sofern nicht eine instabile Wackelsteife vorliege. Dies treffe hier aber nach
Ã¼bereinstimmender Feststellung beider SachverstÃ¤ndigen nicht zu. Ebenso
Ã¼bereinstimmend hÃ¤tten beide Gutachter festgestellt, dass die Beweglichkeit im
oberen Sprunggelenk nur minimal eingeengt sei. FÃ¼r die EinschÃ¤tzung der MdE
sei der gesamte Funktionsstatus im FuÃ�bereich maÃ�geblich. Entscheidend sei,
dass beide SachverstÃ¤ndige ein ungestÃ¶rtes Gangbild bestÃ¤tigt haben. Bei dem
vorliegenden Befund, dem Funktionsstatus sei somit eine MdE von 20 v.H. nicht
begrÃ¼ndbar.

Auf Anregung der Beklagten hat das Sozialgericht eine ergÃ¤nzende Stellungnahme
von Prof.Dr.N. vom 20.09.2000/02.02. 2001 eingeholt. Hierin verblieb er bei seiner
bisherigen Bewertung. Zur BegrÃ¼ndung verwies er vor allem auf die
EinschrÃ¤nkungen des KlÃ¤gers im Bewegungsablauf im Treppabgehen, Kniebeuge-
Gehen, EinschrÃ¤nkung der GehfÃ¤higkeit auf unebenem Grund etc., die ihn vor
allem in seiner beruflichen TÃ¤tigkeit als GÃ¤rtner stark einschrÃ¤nkten.

Der KlÃ¤ger hat vor dem Sozialgericht beantragt, die Beklagte unter AbÃ¤nderung
des Bescheides vom 16.04.1999 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
13.07.1999 zu verurteilen, ihm Rente auf unbestimmte Zeit nach einer MdE um 20
v.H. ab 01.05. 1999 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.

Mit Urteil vom 27.09.2001 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Die Klage auf
GewÃ¤hrung von Rente auf unbestimmte Zeit sei unbegrÃ¼ndet, weil die
Unfallfolgen eine MdE in rentenberechtigendem Grade nicht mehr bedingen. Der
MdE-Bewertung im Gutachten des Prof.Dr.N. habe sich das Gericht im Hinblick auf
die GrundsÃ¤tze der Unfallbegutachtung â�� Funktionsbegutachtung â�� nicht
anschlieÃ�en kÃ¶nnen. Die Befunderhebung, die im Wesentlichen unstreitig sei,
rechtfertige nach den Unfallbegutachtungsrichtlinien keine hÃ¶here MdE als um 10
v.H., da eine Versteifung des unteren Sprunggelenks schlieÃ�lich mit einer MdE von
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15 v.H. und erst eine vÃ¶llige Versteifung des oberen und unteren Sprunggelenks
mit einer MdE von 20 v.H. angesetzt werden kÃ¶nne. FÃ¼r die EinschÃ¤tzung der
MdE in der gesetzlichen Unfallversicherung sei allein die funktionelle Auswirkung
einer GesundheitsstÃ¶rung auf die EinsatzfÃ¤higkeit des Versicherten auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt, nicht jedoch die zur Unfallzeit konkret ausgeÃ¼bte
TÃ¤tigkeit entscheidend. Demzufolge gehe Prof.Dr.N. fehl, wenn er die
EinschÃ¤tzung der MdE mit 20 v.H. mit den Behinderungen rechtfertige, denen der
KlÃ¤ger in seinem Beruf als GÃ¤rtner ausgesetzt sei.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger â�� unter Aufrechterhaltung seines Begehrens auf
GewÃ¤hrung von Rente auf unbestimmte Zeit nach einer weiterhin auf das
Gutachten des Prof.Dr.N. und dessen MdE-Bewertung gestÃ¼tzt. Dies kÃ¶nne auch
sein Hausarzt Dr.H. bestÃ¤tigen; er habe stÃ¤ndige Schmerzen und sei stark
gehbehindert und in Ã¤rztlicher Behandlung.

Der KlÃ¤ger beantragt â�� sinngemÃ¤Ã� -, die Beklagte unter Aufhebung des
Urteils des Sozialgerichts Regensburg vom 27.09.2001 und AbÃ¤nderung des
Bescheides vom 16.04.1999 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
13.07.1999 zu verurteilen, ihm wegen der Folgen seines Arbeitsunfalls vom
29.07.1996 Verletztenrente nach einer MdE von 20 v.H. auf unbestimmte Zeit zu
gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen, weil das
angefochtene Urteil zutreffend sei.

Im Ã�brigen wird zur ErgÃ¤nzung des Sachverhalts gemÃ¤Ã� Â§ 136 Abs.2 SGG auf
den Inhalt der Akten der Beklagten sowie der Gerichtsakten erster und zweiter
Instanz Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die frist- und formgerecht eingelegte Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig, aber
nicht begrÃ¼ndet.

Das Sozialgericht hat mit Recht die Klage abgewiesen. Denn der KlÃ¤ger hat gegen
die Beklagte keinen Anspruch auf WeitergewÃ¤hrung von Rente nach einer MdE um
20 v.H. Ã¼ber den 30.04.1999 hinaus bzw. GewÃ¤hrung von Rente auf
unbestimmte Zeit (Â§ 62 Abs.2 SGB VII) wegen der Folgen seines Arbeitsunfalls vom
29.07.1996, weil er durch die Folgen dieses Unfalls in seiner ErwerbsfÃ¤higkeit im
allgemeinen Erwerbsleben nicht mehr in rentenberechtigendem Grad â�� hier
wenigstens 20 v.H. â�� gemindert ist. Dies hat das Sozialgericht eingehend und
Ã¼berzeugend dargelegt und des Weiteren auch gut nachvollziehbar ausgefÃ¼hrt,
weshalb auf die MdE-Bewertung des Prof.Dr.N. im Ergebnis der geltend gemachte
Anspruch nicht gestÃ¼tzt werden kann.

Dieser Auffassung schlieÃ�t sich der Senat an und nimmt zur weiteren
BegrÃ¼ndung gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs.2 SGG auf die EntscheidungsgrÃ¼nde des
angefochtenen Urteils ergÃ¤nzend Bezug.
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Der KlÃ¤ger hat auch im Berufungsverfahren nichts vorgebracht, was eine andere
Entscheidung rechtfertigen kÃ¶nnte oder weiteren AufklÃ¤rungsbedarf in
medizinischer Hinsicht ergÃ¤be. Soweit er â�� wiederholt â�� auf das
Gutachtensergebnis des Prof. Dr.N. Bezug nimmt, ist dieses aus dem bereits vom
Sozialgericht eingehend dargelegten GrÃ¼nden nicht geeignet, der Berufung zum
Erfolg zu verhelfen.

Nach allem konnte daher die Berufung keinen Erfolg haben, sie ist unbegrÃ¼ndet
und daher zurÃ¼ckzuweisen gewesen.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten beruht auf Â§ 193 SGG.

Der Senat hat die Revision nicht zugelassen, weil die Voraussetzungen hierfÃ¼r
nach Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG nicht vorliegen.

Erstellt am: 06.11.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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